
Hygienekonzept SF Aligse  

NWDM U18 - weiblich  
Stand 27.03.2022 

 
 

Dieses Konzept stützt sich auf: 

 

 Niedersächsische Corona-Verordnung (aktualisierte Version vom 19.03.2022) 

 Deutscher Volleyball-Verband (DVV): Hygienekonzept des Deutschen Volleyball-Verbandes 

für den Spielbetrieb der Saison 2021/22 

 Nordwestdeutscher Volleyball-Verband (NWVV): Regelungen des NWVVs zum Spielbetrieb, 

insbesondere der Vorgaben für die NWDM, letztmalig am 26.03.2022 

 

Allgemein  

 

 Bei Corona typischen Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten etc. darf die Sporthalle 

NICHT betreten werden.   

 

 Im gesamten Gebäude außerhalb des Wettkampbereichs für die teilnehmenden 

Mannschaften inkl. Trainer und Schiedsrichter, besteht Maskenpflicht (FFP2-Maske), 

insbesondere wenn das Abstandsgebot von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Das gilt 

grundsätzlich auch für Zuschauer bis sie ihren Sitzplatz einnehmen. 

 

 Beim Betreten der Sporthalle, entweder über den Sportler oder Zuschauereingang, sind die 

Hände zu desinfizieren.  

 

 Jede Mannschaft benutzt nur die Ihnen zugewiesenen Kabinen. Die Einweisung erfolgt beim 

Check In am Sportlereingang. 

 

 Es gelten die üblichen AHA-Regeln.  

 

Regelungen für die aktiven Veranstaltungsteilnehmer, wie Teams, Betreuerstab, 

Schiedsgericht  

 

 Der Zutritt am Samstag, den 02.04.2022 zum Wettkampfbereich wird allen Teilnehmern 

nur mit Nachweis eines negativen Schnelltest nicht älter als 24 Stunden bis zum 

Spielbeginn 11.15 Uhr, durchgeführt durch eine offizielle Teststelle oder PCR Test – nicht 

älter als 48 Stunden, gewährt. Selbsttest unter Aufsicht eines Hygienebeauftragten sind 

nicht zugelassen. Die Prüfung erfolgt am check in am Sportlereingang. 

 

 Mit Betreten der Halle wird für jedes Team eine vollständige Liste der zum Team 

gehörenden Spieler, Trainer bzw. Betreuer und Schiedsrichter beim check in abgegeben.  



 

 Die jeweiligen Mannschaften inkl. Ihres Funktionspersonals benutzen ausschließlich nur 

die Ihnen zugeordneten Kabinen. 

 

 Alle Teams inklusive Betreuerstab, sowie deren Schiedsgericht halten sich – außer beim 

Betreten und Verlassen der Halle - als aktiv Beteiligte ausschließlich in der 

Wettkampfzone auf. Die Tribüne ist ausschließlich den Zuschauer*innen vorgesehen ist 

und darf von den Teams nicht betreten werden.  

 

 In der Wettkampfzone dürfen die Spieler*innen beim Sporttreiben ihre FFP2-Maske 

absetzen. Ebenso dürfen die Betreuerstäbe und das Schiedsgericht an ihrem 

vorgesehenen Platz den MNS absetzen. 

 Am Sonntag, den 03.04.2022 ist ein offizieller tagesaktueller Testnachweis für alle 

Aktiven erforderlich. Die Testmöglichkeit im Corona-Testcenter-Lehrte steht ab 07.00 

Uhr zur Verfügung. Hier ist eine vorherige Online-Terminbuchung erforderlich. 

Der Zutritt zur Halle und Wettkampfbetrieb wird nur mit einem tagesaktuellen negativen 

Schnelltest durch eine offizielle Teststelle gewährt. Selbsttest unter der Aufsicht von 

Hygiene-Beauftragten werden nicht akzeptiert. 

 

Regelungen für den Spielbetrieb  

 Die Hallenöffnungszeiten ergeben sich aus der offiziellen Einladung.  

 

 Auszeiten und Spielpausen finden unter Wahrung des Mindestabstands zu 

Schiedsgericht und gegnerischem Team statt.  

 Auf das Abklatschen zwischen den Teams wird verzichtet.   

 

 Schiedsrichter bringen ihre eigene Pfeife mit.    

 

 Die Halle wird dauerhaft belüftet. 

 

 

 

Regelungen für Zuschauer:  

 

 Der Zutritt zur Tribüne in der Halle ist nur unter der 2G+ - Regel (geimpft und genesen) mit 

Testnachweis auch bei Boosterung erlaubt. Am Zuschauereingang sind die notwendigen 

Nachweise bereitzuhalten. Ein Zutritt ohne die entsprechende Kontrolle durch unsere Ordner 

ist nicht gestattet. 

 

 Die Zuschauer*innen halten sich innerhalb der Halle nur auf der Tribüne auf. Der 

Wettkampfbereich darf nicht betreten werden. Am Sitzplatz darf der MNS absetzt werden. 

Verstöße gegen die Hygiene-Bestimmungen und vor allem das unerlaubte Betreten des 

Wettkampfbereiches führen im Wiederholungsfall zum Verweis aus der Sporthalle. 



 

 

 

Regelungen für den Catering Bereich:  

 

 Grundsätzlich ist das Tragen einer FFP2-Maske und das Einhalten des Mindestabstands von 

1,5m obligatorisch. 

 

 Zum Essen und Trinken darf die Maske selbstverständlich abgesetzt werden. Wenn möglich 

bitte auch die dafür vorgesehenen Sitzplätze/Tische vor der Halle nutzen.  

 

 

 

 


